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Aufsichtspflicht ist Teil der 

Personensorge
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Nach den §§ 1626, 1630, 1631 BGB liegt die 

Aufsichtspflicht gegenüber Minderjährigen 

grundsätzlich bei den Eltern. 
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Aufsichtspflicht

Übernahme
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Aufsichtspflichtübertragung

Vertrag Gesetz
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Beginn der Aufsichtspflicht?
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Aufsichtspflicht auf dem Hinweg?

Nicht bei öffentlichen 

Verkehrsmitteln

Stillschweigend wenn Transport 

durch Einrichtung
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Beginn der Aufsichtspflicht?

.“
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Beginn der Aufsichtspflicht vor der 

Öffnungszeit?
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Kindergruppe öffnet um 8.00.

Kind ist bereits um 7.45 vor der 

Tür ?



11

Eltern haben die Aufsichtspflicht
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Witterungsverhältnisse Verkehrsgeschehen

Andere 

außergewöhnliche 

Umstände



13

Ende der Aufsichtspflicht?

Nach Vereinbarung 
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Ende der Aufsichtspflicht
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Anruf bei den 

Eltern

Mitarbeiter/in 

bringt Kind 

nach Hause

Andere 

Unterbringung 

& Mitteilung 

Im Wiederholungsfall   Nach Abmahnung Kündigung des Betreuungsvertrages



16

der 
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ÜberwachungInformation
Durchführung

(Eingreifen)
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Individualität des Kindes
Objektive Gegebenheiten 

der Situation

Zumutbarkeit für den 

Aufsichtspflichtigen
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 Alter

 Entwicklungsstand

 Eigenschaften

 Erfahrungen

 Bisheriges 

Verhalten
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•

•

•
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Jugendliche belehren/aufklären!
Damit alle Jugendliche über Gefahren 

bescheid wissen und die 

Aufsichtsbedürftigen sicher sind muss …

auf Gefahren hingewiesen werden

ggfls. auch Verbote ausgesprochen werden

Klare Regeln aufgestellt werden

 Die Belehrung muss altersgerecht erfolgen Alle Jugendliche müssen die 

“Regeln“ verstanden haben.
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Was kann einem verständigen 

Aufsichtspflichtigen nach 

vernünftigen Anforderungen 

zugemutet werden ?
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Aufsichtspflicht

Erziehungsauftrag
Selbständigkeit

Bewegung

Gesundheit  

Aufsichtspflicht
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•



•

bei Gefahren eingreifen!
• Helfen im Notfall, sonst kann dies unterlassene 

Hilfeleistung sein.
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 je…

… älter  
… mehr Warnung/Hinweise                               
… je mehr Mitbetreuer 

30

desto …

WENIGER
Aufsicht



 Je…

 …
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desto …

Mehr
Aufsicht



AUFSICHTSPFLICHT

EIGNUNG & DELEGIERUNG
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AUFSICHTSPFLICHT

EIGNUNG & DELEGIERUNG







  Darf nicht überfordert sein, sonst Verletzung der Aufsichtspflicht

  Aufsicht kann anderen Mitgliedern der Gruppe übertragen werden, 
wenn Notfall vorhanden (nur wenn bestimmte Fähigkeiten besitzt)
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AUFSICHTSPFLICHT

RICHTIG ERFÜLLEN
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Aufsichtspflichtverletzung

Was pädagogisch nachvollziehbar 

begründet ist, kann keine 

Aufsichtspflichtverletzung sein !
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Haftung nur bei Verschulden

Vorsatz Fahrlässigkeit



37

Vorsatz

Wer in Kauf nimmt das ein 

Schaden entsteht oder diesen 

bewusst herbeiführt
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Vorsatz

 Kind klettert Hochspannungsmast hoch 

 Baden in Gewässer mit Kenntnis Badeverbot und starker Strömung

 Kinder bei Tauwetter auf zugefrorene Seefläche schicken und dabei in 

kauf nehmen, dass sie einbrechen
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Fahrlässigkeit § 276 BGB

Wer die im Verkehr erforderliche 

Sorgfalt außer Acht lässt 
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Fahrlässig

 Dulden, dass offensichtlich morscher Baum erklettert 

wird

 Baden in unbekannten Gewässern

 Bergwandern in gefährlichem Gebiet ohne kundige 

Führer/in
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Umkehr der Beweislast

Erzieher/Betreuer muss Entlastungsbeweis liefern:

• Das er im konkreten Falle alles ihm Mögliche zur Erfüllung 

der Aufsichtspflicht getan hat &

• Der Schaden auch bei ordnungsgemäßer Aufsicht und 

mehrfacher Belehrung entstanden wäre
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z.B. Regeln aufstellen und den Untergrund sichern
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Eine Jugendgruppe macht ein Lagerfeuer. Dabei bekommen  die

Jugendlichen die Idee über das Feuer zu springen. Der Betreuer

beobachtet dies und reagiert nicht!

Ist die Aufsichtspflicht verletzt?
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Fahrlässig handelt der Betreuer, wenn er die im Verkehr erforderliche 

Sorgfalt verletzt. E

Eine Gefährdung der anvertrauten Jugendlichen bewusst in Kauf zu 

nehmen, ist fahrlässig. 
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Eine Sozialpädagogin fährt mit einer Jugendgruppe über das Wochenende an einem nahe

gelegenen Dorf um das Sozialverhalten der Jugendlichen zu verbessern. In der Nähe liegt

ein See. Es wird von Beginn an gesagt, dass auf dem See nur mit Begleitung der Betreuer

geschwommen werden darf. Alle Jugendliche haben eine schriftliche Bescheinigung der

Eltern, dass diese auch schwimmen können und ins Wasser dürfen. Auch F. geht ins

Wasser um nicht alleine am Rand zu stehen obwohl er nicht schwimmen kann. Die

Eltern haben lediglich aus Scham F. als Schwimmer in der Bescheinigung angegeben. Beim

Schwimmen bemerkt die Sozialpädagogin dass F. sich nicht richtig ins Wasser traut, 

jedoch durch den Druck der anderen immer tiefer ins Wasser geht.

Wie ist zu handeln?
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Die Sozialpädagogin muss F. unverzüglich aus dem Wasser holen und noch einmal die

Lage klarzustellen. Sie darf F. nicht mehr ins Wasser lassen, da er nicht schwimmen kann

und die Bescheinigung somit „ungültig“ wird. Da auch andere Jugendliche betreut werden

müssen, kann die Sozialpädagogin F. nicht das Schwimmen beibringen oder ihn besonders

aufmerksam beobachten.  
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Eltern haben  Aufsichtspflicht an den Träger übergeben. 

Dieser delegiert sie an die Gruppenleiterin. 

Die Vorpraktikantin war mit den 5 Kindern, deren Eigenschaften sie nicht kennt 

und der neuen Strecke überfordert. 

Sie war also ungeeignet für die Ausführung.

Dies hätte die Gruppenleiterin erkennen sollen. 
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ZivilrechtStrafrecht

Haftungsfolgen

Arbeitsrecht
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Haftungsfolgen

Arbeitsrecht
Schadenseintritt bei beaufsichtigtem Kind 

für arbeitsrechtliche Folgen ist keine

Voraussetzung  
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Arbeitsrecht

Belehrung

Ermahnung

Abmahnung

Kündigung

Haftungsfolgen
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Arbeitsrecht

Abmahnung

Haftungsfolgen
• Dokumentation

• Hinweis

• Konsequenzen
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Strafrecht

Haftungsfolgen

Aufsichtpflichtverletzung als solche 

nicht strafbar
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Strafrecht

Haftungsfolgen
Strafbar:

• Fahrlässige Körperverletzung § 229 StGB

• Fahrlässige Tötung § 222 StGB
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Strafrecht

Haftungsfolgen

• Fahrlässige Körperverletzung § 229 StGB

• Fahrlässige Tötung § 222 StGB

Aktiv Passiv

Garantenstellung
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Zivilrecht

Haftungsfolgen
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Zivilrecht

• Haftung des Trägers 

• Haftung des 
Aufsichtspflichtigen

• Mitverschulden
Geschädigter/Minderjährige
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Zivilrecht

§ 823 Abs. 1 BGB – Schadensersatzpflicht

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, 

den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 

das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines

anderen widerrechtlich verletzt,

ist dem anderen zum Ersatz des daraus

entstehenden Schadens verpflichtet“
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Zivilrecht

Haftung nur bei Verschulden

Vorsatz Fahrlässigkeit



AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG

FOLGEN
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Zivilrecht

Aber:

Anspruch des Erziehers/Betreuers 

gegenüber seinem Arbeitgeber auf 

Haftungsfreistellung bei Fahrlässigkeit
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Zivilrecht

Regress des Trägers (Arbeitgeber)

Nur bei 

Vorsatz
Grober 

Fahrlässigkeit
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Zivilrecht

Regress des Trägers (Arbeitgeber)

Nur bei 

Grober 

Fahrlässigkeit

Gebotene Sorgfalt in besonders

schwerem Maß verletzt
=
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Mithaftung des Trägers (Arbeitgeber)

Aus Vertrag

Organisationsverschulden

Aus Gesetz 
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Gesetzliche 

Unfallversicherung

 Nicht: Private Haftpflichtversicherung !

Haftpflichtversicherung
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Gesetzliche Unfallversicherung
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Alle Angebote & Veranstaltungen (Ausflüge, Zoobesuche, 
Schwimmbadbesuche, Übernachtung Jugendherbergen)

Innerhalb und Außerhalb

Weg hin und zurück

Gesetzliche Unfallversicherung
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Gesetzliche Unfallversicherung

Leistungen

Heilbehandlung Körper-

und Gesundheitsschäden

Keine Sachschäden

Kein Schmerzensgeld
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Gesetzliche Unfallversicherung

Leistungen

Aufsichtspflichtige sind 

von Personenschäden 

freigestellt (aber evtl. 

Regress)
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Haftpflichtversicherung

Betriebshaftpflicht Berufshaftpflicht
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Haftpflichtversicherung

Schützt Aufsichtspflichtige vor zivilrechtlicher Inanspruchnahme ! 
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Haftpflichtversicherung

Wichtig bei Abschluss! Kein Ausschluss grober Fahrlässigkeit
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OLG Stuttgart:

Ein13jähriger Schüler, der von seinem Lehrer aus dem Raum verwiesen

worden war, war in einen daneben liegenden Raum gegangen und dort aus

dem Fenster gestürzt. Dabei hatte er schwereVerletzungen erlitten.
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Das OLG Stuttgart (SPE VI F III/21)hat die Klage abgewiesen. Es ließ sich im Prozess nicht
klären, ob der Schüler aus Unachtsamkeit aus dem Fenster gefallen war oder sich
hinausgestürzt hatte; darauf kam es nach Ansicht des Gerichts aber auch gar nicht an. Die
Richter stellten fest, der Lehrer dürfe davon ausgehen, dass sich ein Schüler diesen Alters in
dieser Situation "ordnungsgemäß und vernünftig" benehme. Es habe weder eines speziellen
Hinweises an den Schüler bedurft, dass dieser sich vor der Tür aufhalten solle, noch hätte
der Lehrer die Tür zum Klassenraum offen lassen müssen. Dass der hinausgewiesene
Schüler im Nebenraum aus dem Fenster stürze, liege außerhalb aller Lebenserfahrung.
Anders könne es nur dann aussehen, wenn bekannt gewesen wäre, dass sich der betroffene
Schüler in einer besonderen Krisensituation befunden hätte, sodass mit
Kurzschlussreaktionen hätte gerechnet werden müssen; dies war beim Kläger aber nicht
der Fall. EineVerletzung der Aufsichtspflicht lag damit nicht vor.
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Fahrzeughalter machten Schadenersatzansprüche geltend deren Autos 

beschädigt worden waren, weil Schüler vom Schulhof aus mit Steinen oder 

anderen Gegenständen geworfen hatten.
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Für die Frage  einer Aufsichtspflichtverletzung kam es nach Ansicht der Gerichte  darauf an, was der Schule je nach 

der Größe des Schulgeländes, der Zahl und des Alters der Schüler sowie weiterer Umstände an Aufsichtsmaßnahmen 

zumutbar war und ob diese Anforderungen im konkreten Fall erfüllt wurden.

 OLG Düsseldorf (VersR 1997,314 und r+s 1997,413) in zwei Fällen die Schadensersatzansprüche von 

Fahrzeughaltern zurück, deren Fahrzeuge in der Nähe einer Grundschule abgestellt und durch Steinwürfe von 

Schülern beschädigt worden waren, da die Schule für eine ausreichende Pausenaufsicht gesorgt hatte.

 Das Hanseatische OLG (SchuR 1999-6-87) sah das sogar für den Fall genauso, dass zwei Aufsichtspersonen für ein 

Schulgelände eingeteilt waren, das sich in drei Flächen aufteilte, sodass immer ein Teil des Schulhofes 

unbeaufsichtigt war. Dieser Teil wurde allerdings häufig von Lehrern auf dem Weg zum Lehrerzimmer durchquert, 

was bewirkte, dass sich die Schüler auch hier nicht völlig unbeaufsichtigt fühlten konnten. Die Aufsichtspflicht sei 

hier noch ausreichend erfüllt worden.
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Anders OLG Celle(SPE n.F. 140 Nr.7) :

Die Schulleitung hatte für einen großen und unübersichtlichen Schulhof, der 
von einer einzelnen Person in keiner Weise auch nur annähernd überblickt 
werden konnte, lediglich eine einzige Lehrkraft als Pausenaufsicht abgestellt. 
Auf diese Weise war nach Meinung des Gerichts eine wirksame Aufsicht 
nicht zu gewährleisten; in bestimmten Bereichen des Schulhofes konnten 
sich die Schüler fast völlig unbeaufsichtigt fühlen. Hier hätte mindestens 
eine weitere Aufsichtsperson zum Einsatz kommen müssen. Der 
geschädigte Fahrzeughalter erhielt seinen Schaden ersetzt.
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Gefährliche Spiele oder das Austragen von Streitigkeiten zwischen einzelnen Schülern in 
den Pausen

In einem vom Bundesgerichtshof (VersR 1955,742) zu entscheidenden Fall kämpften vier Schüler 
während der Pause auf dem Schulhof miteinander, wobei je zwei Schüler ein Team bildeten, bei dem einer 
als "Reiter" auf den Schultern seines Mitschülers saß und versuchte, den Reiter des anderen Teams von 
seinem Sitz herunterzustoßen. Der 7jährige spätere Kläger stürzte dabei von den Schultern seines 
Klassenkameraden und brach sich den linken Arm. Bei der Schule handelte es sich um eine Dorfschule 
mit nur einem einzigen Lehrer, der somit auch die alleinige Aufsichtsperson war. Zum Zeitpunkt des 
Unfalls befand er sich noch nicht auf dem Schulhof, sondern war noch mit Aufräumungs- und 
Vorbereitungsarbeiten im Klassenzimmer beschäftigt.
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Der BGH stellte fest, dass grundsätzlich zwar während der Pause eine Aufsicht auf dem 

Schulhof notwendig sei; unter den konkreten Umständen sei dem Lehrer aber 

zuzugestehen, dass er wegen anderer Aufgaben erst wenige Minuten nach Beginn der 

Pause auf den Hof gekommen sei. Voraussetzung war allerdings nach Meinung der 

Richter, dass er den Schülern entsprechende allgemeine Verhaltensmaßregeln gegeben 

hatte, was der Lehrer im vorliegenden Fall nachweisen konnte. 

Die Klage des Schülers wurde mangels einer schuldhaften Aufsichtspflichtverletzung 

zurückgewiesen.
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Abkürzungen: 

BGH Bundesgerichtshof

OLG Oberlandesgericht

RG Reichsgericht

r+s Recht und Schaden

SchuR Schulrecht

SPE Sammlung schul- und prüfungsrechtlicher Entscheidungen

VersR Versicherungsrecht

WarnRspr Warneyer, Die Rechtsprechung des Reichsgerichts


